
Flurbereinigung Schönnen 

Az.: vF 2092 Gz.: 2-HP -05-20-92-01 -B-0005#006 

U berleitu ngsbestimmu ngen 

zur vorläufigen Besitzeinweisung für das 
Flurbereinigungsverfahren VF 2092 Schönnen 

Vorbemerku ng 

Aufgrund des § 62 Abs.2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBL. I S. 546), in der jeweils geltenden Fassung 

regeln die nachstehenden Bestimmungen die tatsächliche Überleitung in den neuen Zu-

stand, namentlich den Übergang des Besitzes und der Nutzung der neu zugeteilten 

Grundstücke. Diese Bestimmungen können, insoweit sie nicht auf gesetzlichen Vorschrif-

ten beruhen oder bestimmte Fristen für die Einreichung von Anträgen an die Flurbereini-

gungsbehörde angeben, durch abweichende Vereinbarung unter den Beteiligten ersetzt 

werden. Die Flurbereinigungsbehörde kann in besonderen Fällen von Amts wegen oder 

auf Antrag die festgesetzten Zeitpunkte abändern. 

1 LandwirtschaftlicheNutzflächen 

1 Unbeschadet etwa noch verbliebener Widersprüche gehen der Besitz, die Verwal-

tung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf die in der neuen Feldeinteilung 

benannten Landempfänger über, sobald die Früchte des Vorbesitzers abgeerntet 

sind, spätestens jedoch zu den nachfolgend aufgeführten Zeitpunkten. Soweit ge-

meinschaftliche Anlagen in Frage kommen, tritt an die Stelle des Grundstücksemp-

fängers die Teilnehmergemeinschaft, vertreten durch den Vorsitzenden des Vor-

standes. 

1.1 Alle brachliegenden oder als Hute benutzten Flächen kann der Grundstücksemp-

fänger sofort in Besitz nehmen und bearbeiten, insoweit sie zugänglich sind und die 

auf den angrenzenden Feldern stehenden Früchte dadurch nicht beschädigt wer-

den. 
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1.2 Als spätester Zeitpunkt für die Räumung der Grundstücke nach Aberntung wird 

bestimmt: 

a) für Grünland der 01.11.2022 

b) fürWald der 01/112022 

c) für Weideflächen der 01/112022 

d) für sonstige Flächen der 0'1.11.2022 

Die Abräumung muss am Abend des Übergabetages beendet sein. Am darauffol-

genden Tage kann der Grundstücksempfänger mit der Bestellung beginnen. Die 

dann noch nicht abgeräumten Reste der Ernte können von dem Grundstücksemp-

fänger auf Gefahr und Kosten des alten Besitzers nach Anweisung des Vorstandes 

der Teilnehmergemeinschaft entfernt werden; er ist jedoch nicht berechtigt, sich die 

Früchte anzueignen. 

1.3 Der Vorsitzende des Vorstandes ist befugt, nach Herbeiführung eines entsprechen-

den Vorstandsbeschlusses der Teilnehmergemeinschaft einzelne oder alle Abern-

tungsfristen nach Bedarf für alle Beteiligten gleichmäßig zu verlängern, wenn dies 

infolge allgemeiner Verspätung der Ernte notwendig erscheint. Zur Fristverlänge-

rung in Einzelfällen ist allein die Flurbereinigungsbehörde zuständig. 

1.4 lm Frühjahr untergesäter Dauerklee darf nicht ohne Genehmigung der Flurbereini-

gungsbehörde umgebrochen werden. 

1.5 Der Vorbesitzer darf Flächen, die einem anderen zugewiesen werden, im Jahr der 

Planausführung nach Aberntung der Hauptfrucht nicht mehr mit Nachfrüchten, 

Rauhfutter und dergleichen bestellen, andernfalls gehi das Eigentum an der Nach-

frucht ohne Entschädigung auf den Grundstücksempfänger über. Der Vorbesitzer 

darf auch keinen Boden von diesen Flächen abfahren, sonst ist er dem Grundstück-

sempfänger zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 

'1 .6 Die Bestimmungen über die lnbesitznahme gelten auch für die neuen Wege und Grä-

ben. 
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2 Obstbäume, Beerensträucher, Feldgehölze, Holzbestände usw. 

2.1 . Die Ernte steht für das Jahr der Überleitung noch dem bisherigen Besitzer/Eigentü-

mer zu. 

2.2. Gemäß § 50 FlurbG hat der Empfänger der Landabfindung Obstbäume, Beeren-

sträucher, Bodenaltertümer, Kulturdenkmäler sowie Bäume, Feldgehölze und He-

cken, deren Erhaltung aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

oder aus anderen Gründen geboten ist, zu übernehmen. 

2.3. Jegliche Abholzung, Beseitigung oder Veränderung von Bäumen, Hecken, Feldge-

hölzen, bewachsenen Rainen und Böschungen an Wasserläufen und Wegen sind 

nur mit besonderer Genehmigung der Flurbereinigungsbehörde gestattet. Widrigen-

falls werden Ersatzpflanzungen auf Kosten des Zuwiderhandelnden durchgeführt. 

2.4. Für die in Nr. 2 genannten Holzpflanzen - soweit sie nach Sachverständigengut-

achten einen wirtschaftlichen Wert haben - hat die Teilnehmergemeinschaft den 

bisherigen Eigentümer in Geld abzufinden; sie kann von dem Empfänger der 

Landabfindung eine angemessene Erstaüung verlangen. Die v. g. Holzpflanzen, 

die keinen wirtschaftlichen Wert haben, hat der Empfänger der Landabfindung 

ohne Wertausgleich zur Nutzung und Pflege zu übernehmen. 

Dem bisherigen Eigentümer kann ein Wertausgleich in Geld nach Maßgabe eines 

Vorstandsbeschlusses der Teilnehmergemeinschaft zur Vermeidung von unbilli-

gen Härten gewährt werden. 

2.5. Die Wertermittlung für Holzpflanzen (2. B. Obstbäume, Beerensträucher, usw.) er-

folgt auf Veranlassung der Flurbereinigungsbehörde durch Sachverständige. Die 

Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung werden in Verzeichnissen 

nachgewiesen. 

2.6. lm Falle eines Widerspruches gegen die Feststellung der Wertermittlungsergeb-

nisse für Holzpflanzen dürfen die in Nr. 2 genannten Pflanzen nicht ausgeästet oder 

entfernt werden. 

2.7. lst es aus Gründen des Ausbaues der Wege und Gewässer unumgänglich, Holz-

pflanzen zurückzusetzen oder zu beseitigen, so darf dies nur auf Anordnung der 
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Flurbereinigungsbehörde erfolgen- Das anfallende Holz steht nur dann dem bishe-

rigen Eigentümer zu, wenn er die Bäume entfernt, andernfalls der Teilnehmerge-

meinschaft. ln diesem Fall erhält der Vorbesitzer den ermittelten Wert von der Teil-

nehm e rg eme in schaft. 

2.8. Ein Baum gehört zu dem Grundstück, in welchem der Stamm aus der Erde kommt. 

Schneidet die neue Grundstücksgrenze durch den Stamm oder ist der Stamm so 

schief gewachsen, dass die Baumkrone stark überhängt, so hat auf Antrag die Be-

seiiigung auf Kosten der Teilnehmergemeinschaft zu erfolgen; hierbei wird der Vor-

besitzer seitens der Teilnehmergemeinschaft entschädigt. 

2.9. Steht eine unter Nr. 2 aufgeführte Holzpflanze so nahe an der neuen Grenze, dass . 

der Empfänger des Nachbargrundstückes nach § 910 BGB die Beseitigung von 

Zweigen oder Wurzelwerk verlangen kann, hat die Teilnehmergemeinschaft den 

Schaden aus der Wertminderung der Holzpflanze zu ersetzen. 

2.10. Sonderkulturen, wie z. B. Spargel, dürfen von den Vorbesitzern und Empfängern 

nur mit besonderer Genehmigung der Flurbereinigungsbehörde entfernt werden. 

Der Besitzübergang kann untereinander individuell durch Vereinbarungen geregelt 

werden. 

2.11.Für Waldflächen und Holzbestand werden im Falle des Überganges die Werte er-

mittelt. Wenn erforderlich, muss die Abholzung und Abräumung bis spätestens zum 

01.,,l'1 .2022 erfolgt sein. Für Waldgrundstücke wird auf die Sonderbestimmungen 

des § 85 FlurbG verwiesen. 

3 Zäune,Einfriedigungen, Stützmauern 

3.1 Zäune und andere Einfriedigungen hat im Allgemeinen der Vorbesitzer bis zum 

01.11.2022 zu entfernen, andernfalls werden sie ohne Entschädigung dem Grund-

stücksempfänger zufallen. 

3.2 Müssen infolge des Ausbaus der gemeinschaftlichen Anlagen Einfriedigungen von 

Hof- und Gartengrundstücken oder sonstige bauliche Anlagen verändert werden, so 

geschieht ihre Wiederherstellung grundsätzlich auf Kosten der Teilnehmergemein-

schaft im Einvernehmen mit der Flurbereinigungsbehörde unter Verwendung des 

Materials der alten Einfried igungen. 



Flurberein iou no Schönnen 
Überleitun osbestimmun 0 en vom 01 .07 .2022 Seite 5 

3.3 Stützmauern sind wesentliche Bestandteile des Grundstückes und gehen daher mit 

diesem über. Sie dürfen zur Meidung von Schadensersatzpflicht vom Vorbesitzer 

und Empfänger weder beschädigt noch ohne Genehmigung der Flurbereinigungs-

behörde entfernt werden. 

3.4 Erd-, Kompost-, Steinhaufen und ähnliches bleiben bis zum 01.11.2022 zur Yertü-

gung des Vorbesitzers und gehen danach unentgeltlich in das Eigentum des Grund-

stücksempfängers über. 

4 Düngungszustand und Klee 

Den Ausgleich des Düngers auf Grundstücken, welche die ortsüblichen Saaten noch 

nicht getragen haben und wiederkehrende Nutzungen (Klee und sonstige Futterge-

wächse) haben die Beteiligten unter sich zu regeln, wobei grundsätzlich der Ausgleich 

des neuesten Dü ng u ngszustandes durch gegenseitige Aufrechnung als erfolgt gilt. 

5 Regelungen derPachtverhältnisse 

Bestehende Nießbrauch- und Pachtverhältnisse werden durch das Flu rberein igungs-
verfahren nicht aufgehoben. Jedoch gehen die Nutzungs- und Fachtansprüche des 
Nießbrauchberechtigten bzw. Pächters von den alten Flurstücken auf die Abfindungs-
flächen über. Auf dieser Grundlage müssen die Beteiligten ihr Pachtverhältnis neu re-
geln. 

Für die Regelung der Pachtverhältnisse gelten die §§ 70 und 71 FlurbG. 

6 Einbeziehung alter Wege 

Die bisherigen Wege können benutzt werden und die Überfahrtsrechte bleiben bestehen, 
bis die im Flu rberein ig ungsplan vorgesehenen Wege fertiggestellt sind. 

7 Rechtsnachfolge 

Der Grundstücksverkehr wird durch die Flurbereinigung nicht beeinkächtigt. lm Falle der 

Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwerber gemäß § 15 FlurbG in die Rechtsposi-

tion des Veräußerers ein. Er muss das bisher durchgeführte Verfahren, insbesondere 

auch die vorläufige Besitzeinweisung, gegen sich gelten lassen. 

Der Veräußerer hat den Erwerber auf alle sich aus vorstehenden Überleitungsbestim-

mungen ergebenden Verpflichtungen hinzuweisen. 
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8 Zuwiderhandlungen 
Zuwiderhandlungen gegen diese Überleitungsbestimmungen führen zum Schadenser-

satz. Nach § 137 FlurbG können die obigen Bestimmungen mit Zwangsmitteln durchge-

setzt werden. 

Amt für Bodenmanagement 

Heppenheim 

-Flurbereinigungsbehörde-

Odenwaldstraße 6 

64646 Heppenheim 

G.isA 

4 a -4 

3 

Aufgestellt nach Anhörung des Vorstan-

des der Teilneh mergemeinschaft 

Heppenheim, den 1. Juli 2022 

lm Auftrag: 

L-.L 
(R lert, Verfahrensleiter) 
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